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8.5.1.  Starkverschmutzerzuschlag für Fettabscheider
 (Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 16. Dez. 2008

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für 
Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht ordnungsgemäß gewartet und
entsorgt haben bzw. welche noch keinen Fettabscheider eingebaut haben.  
Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist nämlich jeder Gastronomiebetrieb
verpflichtet den vorhandenen Fettabscheider zweimal jährlich von einem befugten 
Entsorgungsunternehmen zu entleeren und zu reinigen. 

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt gemäß
der Basisformel unter Punkt 8.5. (Starkverschmutzerzuschlag für Industrie und Gewerbe) mit 
den Werten aus den vorhandenen Abwasseremissionsgutachten des Abwassers vom 
Fettabscheider.

Für große Fettabscheider (Nenngröße > 10) ist ein Abwasseremissionsgutachten zu
erstellen und anhand der Basisformel der Starkverschmutzerzuschlag zu berechnen. Es wird 
jedoch ein Mindestbetrag entsprechend der Tabelle für Fettabscheider mit Nenngröße 10 
verrechnet.

Bei kleinen und mittleren Fettabscheidern (Nenngröße < 10) wird die Bemessung des 
Starkverschmutzerzuschlags in Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach
folgenden Grundlagen durchgeführt:

Bei einer nicht ordnungsgemäßen jährlichen Entleerung des Fettabscheiders werden die 
Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung im Ablauf des Fettabscheiders überschritten. Dabei kommt
es zu einem starken Anstieg der Konzentration von den Schmutzparametern CSB und BSB5.
Es werden Konzentrationen erreicht, die im Durchschnitt über dem 2-fachen Wert für
häusliches Abwasser liegen, was zu einer vermehrten Belastung der Kläranlage führt. 
Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 2-fache Überschreitung der
Konzentration für häusliches Abwasser für die Parameter CSB und BSB5 definiert. (F =  2)

Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (E) entsprechend der 
Nenngröße des Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß
ÖNORM EN 1825-2 und wird wie folgt definiert:
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Ergänzung - Allgemeinen Geschäftsbedingungen AWV Grossache Nord 

8.5.1. Starkverschmutzerzuschlag Gastronomie und Fleischverarbeitung
(Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für
Fleischverarbeitung und Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht
ordnungsgemäß gewartet und entsorgt haben.
Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist jeder Gastronomiebetrieb verpflichtet den 
vorhandenen Fettabscheider mindestens einmal jährlich von einem befugten
Entsorgungsunternehmen entleeren und reinigen zu lassen. 
Wird dem Abwasserverband Grossache Nord der Nachweis der Entsorgung und Wartung
des Fettabscheiders nicht bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres übermittelt, so wird 
diesem Betrieb ein Starkverschmutzerzuschlag verrechnet.

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt in 
Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach folgenden Grundlagen:

Bei einer nicht jährlich durchgeführten Entleerung des Fettabscheiders werden die 
Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung überschritten. Weiters kommt es zu einem starken Anstieg 
der Konzentration von den Schmutzparameter CSB und BSB5. Es werden Konzentrationen 
erreicht, die über dem 3-fachen Wert für häusliches Abwasser liegen, was zu einer
vermehrten Belastung der Kläranlage führt.

Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 2,5-fache Überschreitung 
der Konzentration für häusliches Abwasser als Basis definiert und der
Starkverschmutzerfaktor über die oben definierte Formel mit F = 2,0 berechnet.
Die EW-spezifische Starkverschmutzerzuschlag für nichtentsorgte Fettabscheider (E) wird 
über die EW-spezifischen Betriebskosten der Kläranlage (K = 38,1 € (EW)) mit folgender
Formel berechnet.

E = K * (F – 1)

EW-spezifischer Starkverschmutzerzuschlag für nichtentsorgte Fettabscheider K= 38,1 €/EW

Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (EW) auf die Nenngröße des 
Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß ÖNORM EN 1825-2 
und wird wie folgt definiert:
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9 Auskunft-, Nachweis- und Meldepflicht sowie Zutrittsrechte 

9.1 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage alle das Entsor-
gungsverhältnis betreffenden Auskünfte, insbesondere die zur Ermittlung der Kanalanschluss- 
und Kanalbenützungsgebühren erforderlichen Informationen, sowie Auskünfte hinsichtlich der 
eingeleiteten Abwässer (Menge und Qualität) zu erteilen und Einsicht in die Wartungsbücher 
(Pkt. 6.2), sowie in sonstige die Abwassereinleitung betreffende Unterlagen (z.B. abwasser-
relevante Produktionsverhältnisse) zu gewähren. 

9.2 Derjenige Indirekteinleiter, dessen Abwasser mehr als geringfügig vom häuslichen Abwasser 
abweicht, hat dem Verband als Kanalisationsunternehmen im Sinne des § 32b WRG 1959 im 
Abstand von längstens zwei Jahren einen Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer 
durch einen Befugten zu erbringen (§ 32b Abs. 3 WRG 1959), sofern nicht im Entsorgungs-
vertrag eine andere Regelung vereinbart wurde. 

9.3 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage unverzüglich 
Störungen in seiner Entsorgungsanlage, insbesondere in der innerbetrieblichen Reinigungs-
anlage (Pkt. 6.1) zu melden, sofern davon die öffentliche Kanalisationsanlage betroffen sein 
kann, insbesondere wenn die Nichteinhaltung des Entsorgungsvertrages zu befürchten ist. 
Der Indirekteinleiter ist verpflichtet, sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um unzulässige 
Abwassereinleitungen verlässlich zu unterbinden. Erforderlichenfalls ist die gesamte 
Indirekteinleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage bis zur Behebung des Störfalles zu 
unterbrechen.

9.4 Zum Zwecke der Überwachung der eingeleiteten Abwässer hat der Indirekteinleiter den von 
den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage dazu beauftragten Kontrollorganen den 
erforderlichen Zutritt zu den relevanten Betriebsanlagen zu gewähren. Solche Überprüfungen 
dürfen nicht zur Unzeit erfolgen, es sei denn, Gefahr ist im Verzug. 

9.5 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage verpflichten sich Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse, die ihnen im Zusammenhang mit einer geplanten oder bestehenden 
Indirekteinleitung bekanntgeworden sind, zu wahren. 
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8.5. Starkverschmutzerzuschlag für Industrie und Gewerbe 
 (Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 29. Nov. 2005

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet für die Übernahme von 
überdurchschnittlich verschmutztem Abwasser einen spezifisch berechneten 
Starkverschmutzerzuschlag, der von der Abwassermenge des Betriebes und vom 
Verschmutzungsgrad des Abwassers abhängt. 

Das Abwasser gilt dann als überdurchschnittlich verschmutzt, wenn der 
Verschmutzungsgrad (Starkverschmutzerfaktor) mehr als geringfügig vom häuslichen 
Abwasser abweicht, wobei die Standardwerte für häusliches Abwasser gemäß ATV Arbeitsblatt 
A 131 wie folgt definiert sind: 

 Parameter  Konzentration (mg/l)  Tagesfracht (g/E.d) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BSB5   300    60 
 CSB   600    120 
 N 55 1 
 P   6    1,2 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 
 BSB5 Biologischer Sauerstoffbedarf 

N Gesamtstickstoff 
P Gesamtphosphor 

Die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird mit der unten angeführten 
Basisformel durchgeführt, wobei neben den Abwassermengen des Betriebes Q und dem 
Verschmutzungsgrad des Abwassers (Starkverschmutzerfaktor F) die EW-spezifischen 
Betriebskosten der Kläranlage in die Formel miteingebunden werden.  
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8.3 Sollte zur Beurteilung der Abwassersituation eines Indirekteinleiters ein über das normale 
Ausmaß hinausgehender Aufwand erforderlich sein (z.B. Ausarbeitung von entsprechenden 
Gutachten,....), so wird der Antragsteller über die zu erwartenden Kosten schriftlich informiert. 
Die Weiterbearbeitung erfolgt erst nach dessen Zustimmung zur Kostenübernahme. 

8.4  Sofern in einem allfälligen Entsorgungsvertrag keine andere Regelung vereinbart wird, sind 
Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum netto zur Zahlung fällig. 

9 Auskunft-, Nachweis- und Meldepflicht sowie Zutrittsrechte 

9.1 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage alle das Entsor-
gungsverhältnis betreffenden Auskünfte, insbesondere die zur Ermittlung der Kanalanschluss- 
und Kanalbenützungsgebühren erforderlichen Informationen, sowie Auskünfte hinsichtlich der 
eingeleiteten Abwässer (Menge und Qualität) zu erteilen und Einsicht in die Wartungsbücher 
(Pkt. 6.2), sowie in sonstige die Abwassereinleitung betreffende Unterlagen (z.B. abwasser-
relevante Produktionsverhältnisse) zu gewähren. 

9.2 Derjenige Indirekteinleiter, dessen Abwasser mehr als geringfügig vom häuslichen Abwasser 
abweicht, hat dem Verband als Kanalisationsunternehmen im Sinne des § 32b WRG 1959 im 
Abstand von längstens zwei Jahren einen Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer 
durch einen Befugten zu erbringen (§ 32b Abs. 3 WRG 1959), sofern nicht im Entsorgungs-
vertrag eine andere Regelung vereinbart wurde. 

9.3 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage unverzüglich 
Störungen in seiner Entsorgungsanlage, insbesondere in der innerbetrieblichen Reinigungs-
anlage (Pkt. 6.1) zu melden, sofern davon die öffentliche Kanalisationsanlage betroffen sein 
kann, insbesondere wenn die Nichteinhaltung des Entsorgungsvertrages zu befürchten ist. 
Der Indirekteinleiter ist verpflichtet, sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um unzulässige 
Abwassereinleitungen verlässlich zu unterbinden. Erforderlichenfalls ist die gesamte 
Indirekteinleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage bis zur Behebung des Störfalles zu 
unterbrechen.

9.4 Zum Zwecke der Überwachung der eingeleiteten Abwässer hat der Indirekteinleiter den von 
den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage dazu beauftragten Kontrollorganen den 
erforderlichen Zutritt zu den relevanten Betriebsanlagen zu gewähren. Solche Überprüfungen 
dürfen nicht zur Unzeit erfolgen, es sei denn, Gefahr ist im Verzug. 

9.5 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage verpflichten sich Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse, die ihnen im Zusammenhang mit einer geplanten oder bestehenden 
Indirekteinleitung bekanntgeworden sind, zu wahren. 
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8.5. Starkverschmutzerzuschlag für Industrie und Gewerbe
 (Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 29. Nov. 2005

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet für die Übernahme von
überdurchschnittlich verschmutztem Abwasser einen spezifisch berechneten
Starkverschmutzerzuschlag, der von der Abwassermenge des Betriebes und vom 
Verschmutzungsgrad des Abwassers abhängt.

Das Abwasser gilt dann als überdurchschnittlich verschmutzt, wenn der
Verschmutzungsgrad (Starkverschmutzerfaktor) mehr als geringfügig vom häuslichen
Abwasser abweicht, wobei die Standardwerte für häusliches Abwasser gemäß ATV Arbeitsblatt
A 131 wie folgt definiert sind:

 Parameter  Konzentration (mg/l)  Tagesfracht (g/E.d)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BSB5   300    60 
 CSB   600    120
 N   55    1 
 P   6    1,2

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
 BSB5 Biologischer Sauerstoffbedarf

N Gesamtstickstoff
P Gesamtphosphor

Die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird mit der unten angeführten
Basisformel durchgeführt, wobei neben den Abwassermengen des Betriebes Q und dem 
Verschmutzungsgrad des Abwassers (Starkverschmutzerfaktor F) die EW-spezifischen
Betriebskosten der Kläranlage in die Formel miteingebunden werden.  
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Basisformel Starkverschmutzerzuschlag SZ: 

SZ = K * ( F * Q / 200  -  E) 

SZ ... Starkverschmutzerzuschlag pro Jahr (€) 
Q ..... Abwassermenge pro Tag in Liter (berechnet aus der jährlichen 

Gesamtabwassermenge oder dem jährlichen Frischwasserbedarf)  
E ..... Eingestufte Einwohnerwerte des Betriebs (Bemessung aufgrund der bisherigen 

Abwassergebühr) 
K ..... EW-spezifische Betriebskosten der ARA (= jährliche Betriebskosten / tatsächliche 

Belastung der ARA in EW60). Die tatsächliche Belastung der ARA wird aus der 
durchschnittlichen CSB –Fracht berechnet. 

F ..... Starkverschmutzerfaktor (wird über die folgende Formel berechnet) 

Berechnung des Starkverschmutzerfaktors F: 

       CSB + BSB5                                       N            P 
F  =   ------------------- *   0,65   +   ------ *    0,25   +  ------- *   0,10 

600 + 300        55              6 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf, Konzentration (mg/l) 
 BSB5 Biologischer Sauerstoffbedarf, Konzentration (mg/l) 

N Gesamtstickstoff, Konzentration (mg/l) 
P Gesamtphosphor, Konzentration (mg/l) 

Der Starkverschmutzerfaktor F wird über die oben definierte Formel jährlich neu berechnet, wobei 
für die einzelnen Parameter (CSB, BSB5, N und P) jeweils die Mittelwerte der im Jahr 
durchgeführten Abwasseremissionsgutachten verwendet werden. Dabei haben die Probenahmen 
entsprechend den Vorschriften im Entsorgungsvertrag an einem durchschnittlichen 
Produktionstag zu erfolgen, wobei in die entsprechenden Produktionsdaten bei Verlangen 
Einsicht zu gewähren ist. Die chemische Analytik ist nach den jeweils gültigen Methoden der 
Allgemeinen und branchenspezifischen Abwasseremissionsverordnungen durchzuführen. 

Sind für die Parameter Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor keine Analysenergebnisse 
vorhanden bzw. sind die gemessenen Konzentrationen kleiner als die für häusliches Abwasser 
wird in die Formel die Konzentration für häusliches Abwasser eingesetzt (CSB = 600, BSB5 = 300, 
N = 55, P = 6).  

Ein Starkverschmutzerzuschlag wird dann eingehoben, wenn eine Abweichung des betrieblichen 
Abwassers gegenüber den Standardwerten für häusliches Abwasser vorliegt. Diese Abweichung 
ist ersichtlich sobald der Starkverschmutzerfaktor F größer 1 ist.  
Anhand dieses Starkverschmutzerfaktors F ist auch der Verschmutzungsgrad (Belastung) des 
Abwassers gegenüber häuslichen Abwasser zu erkennen: z.B. Starkverschmutzerfaktor F = 2 
bedeutet doppelt so starke Schmutzbelastung des Abwassers, F= 3 entspricht dreimal so starker 
Belastung... 
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Definition der EW-spezifischen Betriebskosten (K-Wert):

Der K-Wert, die EW-spezifischen Betriebskosten werden vom Abwasserverband alle 5 Jahre neu
festgesetzt. Die Berechnung erfolgt an Hand der Betriebskosten und der BSB5-Belastung der
letzten  5 Jahre, wobei jeweils die Mittelwerte für die Berechnung verwendet werden.

Für die nächsten 5 Jahre (2011 - 2015) wird der K-Wert  wie folgt definiert:

Betriebskosten pro Jahr ARA : Mittelwert (2006 - 2010): 1 271 000 €

CSB-Belastung (2006 – 2010): Mittelwert: 4 003 kg/d CSB 33 358 EW120

K-Wert (EW-Spezifische Betriebskosten inkl. Annuitäten) 

K =  38,1  €/EW 

Der Abwasserverband kann auch die Abwasseruntersuchungen und Mengenmessungen, die
für die Ermittlung des Starkverschmutzerzuschlags notwendig sind, von einem durch den
Verband beauftragten befugten Kontrollorgan (Ziviltechniker, Akkreditiertes Labor) 
durchführen lassen.  

Der Starkverschmutzerzuschlag wird anhand der Abwasserdaten des Betriebes jedes Jahr 
neu kalkuliert und ist an den Abwasserverband direkt zu entrichten. 
Bei abwasserspezifischen Betriebsänderungen (z.B. Betriebserweiterung, 
Produktionsumstellung) kann vom Verband eine Neueinstufung auch während dem Jahr
vorgenommen werden. 

Die Grundeinstufung des Betriebs nach Einwohnerwerten wird ebenfalls jährlich über die 
bezahlte Abwassergebühr des Betriebes berechnet. 

Weitere branchenspezifische Details können in den gemäß Indirekteinleiterverordnung 
vorgeschriebenen Entsorgungsverträgen jeweils individuell geregelt werden. 
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8.5.1.  Starkverschmutzerzuschlag für Fettabscheider
 (Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 16. Dez. 2008

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für 
Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht ordnungsgemäß gewartet und
entsorgt haben bzw. welche noch keinen Fettabscheider eingebaut haben.  
Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist nämlich jeder Gastronomiebetrieb
verpflichtet den vorhandenen Fettabscheider zweimal jährlich von einem befugten 
Entsorgungsunternehmen zu entleeren und zu reinigen. 

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt gemäß
der Basisformel unter Punkt 8.5. (Starkverschmutzerzuschlag für Industrie und Gewerbe) mit 
den Werten aus den vorhandenen Abwasseremissionsgutachten des Abwassers vom 
Fettabscheider.

Für große Fettabscheider (Nenngröße > 10) ist ein Abwasseremissionsgutachten zu
erstellen und anhand der Basisformel der Starkverschmutzerzuschlag zu berechnen. Es wird 
jedoch ein Mindestbetrag entsprechend der Tabelle für Fettabscheider mit Nenngröße 10 
verrechnet.

Bei kleinen und mittleren Fettabscheidern (Nenngröße < 10) wird die Bemessung des 
Starkverschmutzerzuschlags in Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach
folgenden Grundlagen durchgeführt:

Bei einer nicht ordnungsgemäßen jährlichen Entleerung des Fettabscheiders werden die 
Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung im Ablauf des Fettabscheiders überschritten. Dabei kommt
es zu einem starken Anstieg der Konzentration von den Schmutzparametern CSB und BSB5.
Es werden Konzentrationen erreicht, die im Durchschnitt über dem 2-fachen Wert für
häusliches Abwasser liegen, was zu einer vermehrten Belastung der Kläranlage führt. 
Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 2-fache Überschreitung der
Konzentration für häusliches Abwasser für die Parameter CSB und BSB5 definiert. (F =  2)

Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (E) entsprechend der 
Nenngröße des Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß
ÖNORM EN 1825-2 und wird wie folgt definiert:
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Ergänzung - Allgemeinen Geschäftsbedingungen AWV Grossache Nord 

8.5.1. Starkverschmutzerzuschlag Gastronomie und Fleischverarbeitung
(Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für
Fleischverarbeitung und Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht
ordnungsgemäß gewartet und entsorgt haben.
Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist jeder Gastronomiebetrieb verpflichtet den 
vorhandenen Fettabscheider mindestens einmal jährlich von einem befugten
Entsorgungsunternehmen entleeren und reinigen zu lassen. 
Wird dem Abwasserverband Grossache Nord der Nachweis der Entsorgung und Wartung
des Fettabscheiders nicht bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres übermittelt, so wird 
diesem Betrieb ein Starkverschmutzerzuschlag verrechnet.

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt in 
Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach folgenden Grundlagen:

Bei einer nicht jährlich durchgeführten Entleerung des Fettabscheiders werden die 
Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung überschritten. Weiters kommt es zu einem starken Anstieg 
der Konzentration von den Schmutzparameter CSB und BSB5. Es werden Konzentrationen 
erreicht, die über dem 3-fachen Wert für häusliches Abwasser liegen, was zu einer
vermehrten Belastung der Kläranlage führt.

Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 2,5-fache Überschreitung 
der Konzentration für häusliches Abwasser als Basis definiert und der
Starkverschmutzerfaktor über die oben definierte Formel mit F = 2,0 berechnet.
Die EW-spezifische Starkverschmutzerzuschlag für nichtentsorgte Fettabscheider (E) wird 
über die EW-spezifischen Betriebskosten der Kläranlage (K = 38,1 € (EW)) mit folgender
Formel berechnet. 

E = K * (F – 1)

EW-spezifischer Starkverschmutzerzuschlag für nichtentsorgte Fettabscheider K= 38,1 €/EW

Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (EW) auf die Nenngröße des 
Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß ÖNORM EN 1825-2 
und wird wie folgt definiert:
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8.3 Sollte zur Beurteilung der Abwassersituation eines Indirekteinleiters ein über das normale 
Ausmaß hinausgehender Aufwand erforderlich sein (z.B. Ausarbeitung von entsprechenden 
Gutachten,....), so wird der Antragsteller über die zu erwartenden Kosten schriftlich informiert. 
Die Weiterbearbeitung erfolgt erst nach dessen Zustimmung zur Kostenübernahme. 

8.4  Sofern in einem allfälligen Entsorgungsvertrag keine andere Regelung vereinbart wird, sind 
Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum netto zur Zahlung fällig. 

9 Auskunft-, Nachweis- und Meldepflicht sowie Zutrittsrechte 

9.1 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage alle das Entsor-
gungsverhältnis betreffenden Auskünfte, insbesondere die zur Ermittlung der Kanalanschluss- 
und Kanalbenützungsgebühren erforderlichen Informationen, sowie Auskünfte hinsichtlich der 
eingeleiteten Abwässer (Menge und Qualität) zu erteilen und Einsicht in die Wartungsbücher 
(Pkt. 6.2), sowie in sonstige die Abwassereinleitung betreffende Unterlagen (z.B. abwasser-
relevante Produktionsverhältnisse) zu gewähren. 

9.2 Derjenige Indirekteinleiter, dessen Abwasser mehr als geringfügig vom häuslichen Abwasser 
abweicht, hat dem Verband als Kanalisationsunternehmen im Sinne des § 32b WRG 1959 im 
Abstand von längstens zwei Jahren einen Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer 
durch einen Befugten zu erbringen (§ 32b Abs. 3 WRG 1959), sofern nicht im Entsorgungs-
vertrag eine andere Regelung vereinbart wurde. 

9.3 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage unverzüglich 
Störungen in seiner Entsorgungsanlage, insbesondere in der innerbetrieblichen Reinigungs-
anlage (Pkt. 6.1) zu melden, sofern davon die öffentliche Kanalisationsanlage betroffen sein 
kann, insbesondere wenn die Nichteinhaltung des Entsorgungsvertrages zu befürchten ist. 
Der Indirekteinleiter ist verpflichtet, sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um unzulässige 
Abwassereinleitungen verlässlich zu unterbinden. Erforderlichenfalls ist die gesamte 
Indirekteinleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage bis zur Behebung des Störfalles zu 
unterbrechen.

9.4 Zum Zwecke der Überwachung der eingeleiteten Abwässer hat der Indirekteinleiter den von 
den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage dazu beauftragten Kontrollorganen den 
erforderlichen Zutritt zu den relevanten Betriebsanlagen zu gewähren. Solche Überprüfungen 
dürfen nicht zur Unzeit erfolgen, es sei denn, Gefahr ist im Verzug. 

9.5 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage verpflichten sich Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse, die ihnen im Zusammenhang mit einer geplanten oder bestehenden 
Indirekteinleitung bekanntgeworden sind, zu wahren. 
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8.5. Starkverschmutzerzuschlag für Industrie und Gewerbe
 (Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 29. Nov. 2005

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet für die Übernahme von
überdurchschnittlich verschmutztem Abwasser einen spezifisch berechneten
Starkverschmutzerzuschlag, der von der Abwassermenge des Betriebes und vom 
Verschmutzungsgrad des Abwassers abhängt.

Das Abwasser gilt dann als überdurchschnittlich verschmutzt, wenn der
Verschmutzungsgrad (Starkverschmutzerfaktor) mehr als geringfügig vom häuslichen
Abwasser abweicht, wobei die Standardwerte für häusliches Abwasser gemäß ATV Arbeitsblatt
A 131 wie folgt definiert sind:

 Parameter  Konzentration (mg/l)  Tagesfracht (g/E.d)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BSB5   300    60 
 CSB   600    120
 N   55    1 
 P   6    1,2

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
 BSB5 Biologischer Sauerstoffbedarf

N Gesamtstickstoff
P Gesamtphosphor

Die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird mit der unten angeführten
Basisformel durchgeführt, wobei neben den Abwassermengen des Betriebes Q und dem 
Verschmutzungsgrad des Abwassers (Starkverschmutzerfaktor F) die EW-spezifischen
Betriebskosten der Kläranlage in die Formel miteingebunden werden.  
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Basisformel Starkverschmutzerzuschlag SZ:

SZ = K * ( F * Q / 200  -  E) 

SZ ... Starkverschmutzerzuschlag pro Jahr (€) 
Q ..... Abwassermenge pro Tag in Liter (berechnet aus der jährlichen

Gesamtabwassermenge oder dem jährlichen Frischwasserbedarf)  
E ..... Eingestufte Einwohnerwerte des Betriebs (Bemessung aufgrund der bisherigen 

Abwassergebühr) 
K ..... EW-spezifische Betriebskosten der ARA (= jährliche Betriebskosten / tatsächliche 

Belastung der ARA in EW60). Die tatsächliche Belastung der ARA wird aus der
durchschnittlichen CSB –Fracht berechnet.

F ..... Starkverschmutzerfaktor (wird über die folgende Formel berechnet)

Berechnung des Starkverschmutzerfaktors F:

       CSB + BSB5                 N            P 
F  =   ------------------- *   0,65   +   ------ *    0,25 +  ------- *   0,10 

600 + 300 55         6 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf, Konzentration (mg/l)
 BSB5 Biologischer Sauerstoffbedarf, Konzentration (mg/l)

N Gesamtstickstoff, Konzentration (mg/l)
P Gesamtphosphor, Konzentration (mg/l) 

Der Starkverschmutzerfaktor F wird über die oben definierte Formel jährlich neu berechnet, wobei 
für die einzelnen Parameter (CSB, BSB5, N und P) jeweils die Mittelwerte der im Jahr
durchgeführten Abwasseremissionsgutachten verwendet werden. Dabei haben die Probenahmen
entsprechend den Vorschriften im Entsorgungsvertrag an einem durchschnittlichen
Produktionstag zu erfolgen, wobei in die entsprechenden Produktionsdaten bei Verlangen 
Einsicht zu gewähren ist. Die chemische Analytik ist nach den jeweils gültigen Methoden der
Allgemeinen und branchenspezifischen Abwasseremissionsverordnungen durchzuführen.

Sind für die Parameter Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor keine Analysenergebnisse
vorhanden bzw. sind die gemessenen Konzentrationen kleiner als die für häusliches Abwasser
wird in die Formel die Konzentration für häusliches Abwasser eingesetzt (CSB = 600, BSB5 = 300,
N = 55, P = 6).

Ein Starkverschmutzerzuschlag wird dann eingehoben, wenn eine Abweichung des betrieblichen
Abwassers gegenüber den Standardwerten für häusliches Abwasser vorliegt. Diese Abweichung
ist ersichtlich sobald der Starkverschmutzerfaktor F größer 1 ist.  
Anhand dieses Starkverschmutzerfaktors F ist auch der Verschmutzungsgrad (Belastung) des 
Abwassers gegenüber häuslichen Abwasser zu erkennen: z.B. Starkverschmutzerfaktor F = 2 
bedeutet doppelt so starke Schmutzbelastung des Abwassers, F= 3 entspricht dreimal so starker 
Belastung...
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Definition der EW-spezifischen Betriebskosten (K-Wert): 

Der K-Wert, die EW-spezifischen Betriebskosten werden vom Abwasserverband alle 5 Jahre neu 
festgesetzt. Die Berechnung erfolgt an Hand der Betriebskosten und der BSB5-Belastung der 
letzten  5 Jahre, wobei jeweils die Mittelwerte für die Berechnung verwendet werden. 

1 341 076,09 €  

33.378 EW120

Für die nächsten 5 Jahre wird der K-Wert  wie folgt definiert: 

Betriebskosten pro Jahr ARA :    Mittelwert (2016 - 2020): 

CSB-Belastung (2016 – 2020):   Mittelwert: 4 005 kg/d   

K-Wert (2021-2025) (EW-Spezifische Betriebskosten) K =  40,8 €/EW

Der Starkverschmutzerzuschlag wird anhand der Abwasserdaten des Betriebes jedes Jahr 
neu kalkuliert und ist an den Abwasserverband direkt zu entrichten. 

Bei abwasserspezifischen Betriebsänderungen (z.B. Betriebserweiterung, 
Produktionsumstellung) kann vom Verband eine Neueinstufung auch während dem Jahr 
vorgenommen werden.

Die Grundeinstufung des Betriebs nach Einwohnerwerten wird ebenfalls jährlich über die 
bezahlte Abwassergebühr des Betriebs berechnet.

Weitere branchenspezifische Details können in den gemäß Indirekteinleiterverordnung 
vorgeschriebenen Entsorgungsverträgen jeweils individuell geregelt werden. 
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8.5.1.  Starkverschmutzerzuschlag für Fettabscheider
 (Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Beschlossen in der Verbandsversammlung am 16. Dez. 2008

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für 
Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht ordnungsgemäß gewartet und
entsorgt haben bzw. welche noch keinen Fettabscheider eingebaut haben.  
Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist nämlich jeder Gastronomiebetrieb
verpflichtet den vorhandenen Fettabscheider zweimal jährlich von einem befugten 
Entsorgungsunternehmen zu entleeren und zu reinigen. 

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt gemäß
der Basisformel unter Punkt 8.5. (Starkverschmutzerzuschlag für Industrie und Gewerbe) mit 
den Werten aus den vorhandenen Abwasseremissionsgutachten des Abwassers vom 
Fettabscheider.

Für große Fettabscheider (Nenngröße > 10) ist ein Abwasseremissionsgutachten zu
erstellen und anhand der Basisformel der Starkverschmutzerzuschlag zu berechnen. Es wird 
jedoch ein Mindestbetrag entsprechend der Tabelle für Fettabscheider mit Nenngröße 10 
verrechnet.

Bei kleinen und mittleren Fettabscheidern (Nenngröße < 10) wird die Bemessung des 
Starkverschmutzerzuschlags in Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach
folgenden Grundlagen durchgeführt:

Bei einer nicht ordnungsgemäßen jährlichen Entleerung des Fettabscheiders werden die 
Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung im Ablauf des Fettabscheiders überschritten. Dabei kommt
es zu einem starken Anstieg der Konzentration von den Schmutzparametern CSB und BSB5.
Es werden Konzentrationen erreicht, die im Durchschnitt über dem 2-fachen Wert für
häusliches Abwasser liegen, was zu einer vermehrten Belastung der Kläranlage führt. 
Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 2-fache Überschreitung der
Konzentration für häusliches Abwasser für die Parameter CSB und BSB5 definiert. (F =  2)

Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (E) entsprechend der 
Nenngröße des Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß
ÖNORM EN 1825-2 und wird wie folgt definiert:
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Ergänzung - Allgemeinen Geschäftsbedingungen AWV Grossache Nord 

8.5.1. Starkverschmutzerzuschlag Gastronomie und Fleischverarbeitung
(Berechnungsmodell von Dr. Christian Gruber, Ing.Kons für Chemie, Innsbruck)

Der Abwasserverband Grossache Nord verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für
Fleischverarbeitung und Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht
ordnungsgemäß gewartet und entsorgt haben.
Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist jeder Gastronomiebetrieb verpflichtet den 
vorhandenen Fettabscheider mindestens einmal jährlich von einem befugten
Entsorgungsunternehmen entleeren und reinigen zu lassen. 
Wird dem Abwasserverband Grossache Nord der Nachweis der Entsorgung und Wartung
des Fettabscheiders nicht bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres übermittelt, so wird 
diesem Betrieb ein Starkverschmutzerzuschlag verrechnet.

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt in 
Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach folgenden Grundlagen:

Bei einer nicht jährlich durchgeführten Entleerung des Fettabscheiders werden die 
Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung überschritten. Weiters kommt es zu einem starken Anstieg 
der Konzentration von den Schmutzparameter CSB und BSB5. Es werden Konzentrationen 
erreicht, die über dem 3-fachen Wert für häusliches Abwasser liegen, was zu einer
vermehrten Belastung der Kläranlage führt.

Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 2,5-fache Überschreitung 
der Konzentration für häusliches Abwasser als Basis definiert und der
Starkverschmutzerfaktor über die oben definierte Formel mit F = 2,0 berechnet.
Die EW-spezifische Starkverschmutzerzuschlag für nichtentsorgte Fettabscheider (E) wird 
über die EW-spezifischen Betriebskosten der Kläranlage (K = 38,1 € (EW)) mit folgender
Formel berechnet. 

E = K * (F – 1)

EW-spezifischer Starkverschmutzerzuschlag für nichtentsorgte Fettabscheider K= 38,1 €/EW

Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (EW) auf die Nenngröße des 
Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß ÖNORM EN 1825-2 
und wird wie folgt definiert:




